
Antragsfristen für Zuschüsse für Maßnahmen, Freizeiten und Anschaffungen im Jahr 2026

Wofür können Zuschüsse 
beantragt werden? Wer?

Wo in den städt. 
Richtlinien* zu 

lesen?
Bis wann?

Welche Anträge müssen 
gestellt werden?

Kann ich danach auch 
noch einen Zuschuss 

beantragen?

Kinder- und Jugendfreizeiten Alle gem. Ziffer 3 31.01.26 a_Meldung Kinder- und 
Jugenderholungsmaßnahmen

Ja, solange noch Geld im 
Fördertopf ist

Internationale 
Jugendbegegnungen Alle gem. Ziffer 4 31.01.26

Ja, solange noch Geld im 
Fördertopf ist

Schulungs- und 
Bildungsmaßnahmen

Mitglieder im 
Jugendring

gem. Ziffer 5 31.01.26

b_Antrag Schulungsmaßnahmen
+ vorläufigem Programm 
+ Qualifikationsnachweis 

d. Referierenden

Nein

Gebrauchsgüter ab 50 € bis max. 
3.000 €

Mitglieder im 
Jugendring gem. Ziffer 6 31.01.26

c_d_Antrag_Gebrauchsgüter
+ 2 Angebote des 
Gebrauchsgutes

Ja, solange noch Geld im 
Fördertopf ist

* Die städtischen Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sind im Internet auf der Seite der Jugendförderung zu finden



Ansprechpartner*innen und Kontaktdaten

Andreas Schmitt (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)
Ansprechpartner für Fragen und Anliegen der Hattinger Vereine und Verbände im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, 
Netzwerkpartner des Jugendrings und seiner Mitglieder

Tel.: (02324) 204-3855
Mail: a.schmitt@hattingen.de 

Martina Oberste-Beulmann (Verwaltung)
Ansprechpartnerin für Zuschuss-Angelegenheiten, Härtefond, Bescheid-Erstellung und Fragen zu Beantragung, Abrechnungen 
der Maßnahmen, Freizeiten und Anschaffungen

Tel.: (02324) 204-4253
Mail: m.oberste-beulmann  @hattingen.de     
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